
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 
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Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 532/1993 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 77/2011 

§/Artikel/Anlage 

Art. 2 § 28 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1994 

Außerkrafttretensdatum 

31.08.2011 

Text 

Maßgeblicher deutscher Wortlaut 

§ 28. Die Veröffentlichungen, Werbeschriften und die maßgeblichen Unterlagen sind in deutscher Sprache 
abzufassen oder mit einer deutschen Übersetzung zu versehen; der deutsche Wortlaut ist maßgeblich. 


